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Ggst.: Kurbanfest 2026 -  

Informationsschreiben zum islamischen Opferfest. 
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Von 26. bis 30. Mai 2026 findet das islamische Opferfest bzw. Kurbanfest statt. 

 

In diesem Zusammenhang darf seitens der Bezirkshauptmannschaft Weiz darauf hingewiesen 

werden, dass rituelle Schlachtungen ohne vorangehende Betäubung – allgemein als 

„Schächten“ bezeichnet – gemäß § 32 Absatz 5 TSchG ausschließlich unter den dort 

genannten Voraussetzungen durchgeführt werden dürfen. Insbesondere dürfen sie nur in dafür 

eingerichteten und von der Behörde bewilligten Schlachtanlagen vorgenommen werden. 

 

Nach einem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark vom 17. Juli 2018 ist es 

zudem nicht zulässig, Privatpersonen Räumlichkeiten bzw. Flächen zur Durchführung ritueller 

Schlachtungen zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Der Bezirkshauptmann 

 

Dr. Heinz Schwarzbeck 

(elektronisch gefertigt) 
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Ergeht an: 

 

1.) die Gemeinde Albersdorf-Prebuch, per E-Mail, 

2.) die Marktgemeinde Anger, per E-Mail, 

3.) die Marktgemeinde Birkfeld, per E-Mail, 

4.) die Gemeinde Fischbach, per E-Mail, 

5.) die Gemeinde Fladnitz an der Teichalm, per E-Mail, 

6.) die Gemeinde Floing, per E-Mail, 

7.) die Gemeinde Gasen, per E-Mail, 

8.) die Gemeinde Gersdorf an der Feistritz, per E-Mail, 

9.) die Stadtgemeinde Gleisdorf, per E-Mail, 

10.) die Gemeinde Gutenberg, per E-Mail, 

11.) die Gemeinde Hofstätten an der Raab, per E-Mail, 

12.) die Gemeinde Ilztal, per E-Mail, 

13.) die Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf, per E-Mail, 

14.) die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf, per E-Mail, 

15.) die Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld, per E-Mail, 

16.) die Gemeinde Mitterdorf an der Raab, per E-Mail, 

17.) die Gemeinde Mortantsch, per E-Mail, 

18.) die Gemeinde Naas, per E-Mail, 

19.) die Marktgemeinde Passail, per E-Mail, 

20.) die Marktgemeinde Pischelsdorf am Kulm, per E-Mail, 

21.) die Gemeinde Puch bei Weiz, per E-Mail, 

22.) die Gemeinde Ratten, per E-Mail, 

23.) die Gemeinde Rettenegg,  per E-Mail, 

24.) die Gemeinde St. Kathrein am Hauenstein, per E-Mail, 

25.) die Gemeinde Sankt Kathrein am Offenegg, per E-Mail, 
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26.) die Marktgemeinde St. Margarethen an der Raab, per E-Mail, 

27.) die Marktgemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, per E-Mail, 

28.) die Marktgemeinde Sinabelkirchen, per E-Mail, 

29.) die Gemeinde Strallegg, per E-Mail, 

30.) die Gemeinde Thannhausen, per E-Mail, 

31.) die Stadtgemeinde Weiz, per E-Mail, 

 

 

an die Gemeinden mit dem Ersuchen um Kundmachung an den do. Amtstafeln und Websites 

 

32.) den Steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverband eGen, Industriepark West 7, 8772 Traboch, 

per E-Mail, mit dem Ersuchen um Information an die Mitglieder im Zuständigkeitsbereich des 

Bezirkes Weiz, 

33.) die Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Weiz, Florianigasse 9, 8160 Weiz, per E-

Mail, mit dem Ersuchen um Berücksichtigung der gegenständlichen Rechtslage im Rahmen von 

Beratungen, 

34.) Öffentliche Bekannmachung durch Anschlag an der Amtstafel, Papier, 

35.) Öffentliche Bekanntmachung auf der Homepage der Bezirkshauptmannschaft Weiz, per E-Mail.

1.)  
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